
72. Jahrgang B 8589 E

Fortsetzung nächste Seite

5/2023Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft
www.finanzgewerkschaft.de • www.facebook.com/finanzgewerkschaft

Die Sportfesttermine 2023
Bayernturnier  
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Drachenboot-Rennen  
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Fachkräftemangel – ein Wort, das 
derzeit in aller Munde ist. Natür-
lich ist das kein exklusives Prob-
lem der Finanzverwaltung, trifft 

es doch aufgrund des demografischen 
Wandels nahezu jede Branche. Deut-
lich exklusiver ist allerdings der Um-
gang mit diesem Problem. Doch wie 
groß ist diese Katastrophe, auf die wir 
zusteuern und was kann man dagegen 
tun? Mit dieser Fragestellung soll sich 
im folgenden, mehrteiligen Artikel nä-
her auseinandergesetzt werden. 

Altlasten & Personalbedarf 
vs. immer mehr Aufgaben

Zunächst einmal hat man jahrelang,  
bzw. jahrzehntelang versäumt, genug 
Beamte einzustellen, um die drohen-
den, hohen Personalabgänge in der 
Zukunft ordentlich kompensieren zu 
können. Wie eine solche Fehlplanung 

überhaupt zustande kommt, mag vie-
len ein Rätsel sein, kann man doch ge-
rade bei Beamten schon am ersten Tag 
des Dienstes relativ genau abschätzen, 
wann sich diese Arbeitskraft in die 
Pension verabschieden wird. Nichts-
destotrotz hat man leider nur den aku-
ten Bedarf gedeckt und nicht voraus-
schauend für die Zukunft eingestellt. 
Zumindest der Haushalt wird es einem 
einige Jahre lang gedankt haben. Dies 
kommt dem Staat nun aber teuer zu 
stehen. Nun da absehbar ist, dass 
sich viele Beamte aus den geburten-
starken Jahrgängen sehr bald in den 
Ruhestand zurückziehen werden. Nun 
versucht man, möglichst viel Personal 
in kurzer Zeit einzustellen, um auch in 
Zukunft leistungsfähig sein zu können 
und seinen Verpflichtungen als Staat ei-
nigermaßen nachkommen zu können. 
Und da ist er wieder, der demografi-

sche Wandel – denn er macht es recht 
schwer, jetzt möglichst viel einzustel-
len, um Einsparungen aus vorange-
gangenen Jahrzehnten auszugleichen. 
Man bekommt schlichtweg nicht mehr 
so viele Personen, wie man bräuchte, 
um alle Löcher zu stopfen, die tagtäg-
lich an immer neuen Stellen aufrei-
ßen. In Zahlen ausgedrückt werden 
dem öffentlichen Sektor im Jahr 2030 
voraussichtlich mehr als eine Million 
Fachkräfte fehlen. In der Finanzverwal-
tung kann man demzufolge von rund 
45.000 fehlenden Beschäftigten in 
ganz Deutschland ausgehen, wie eine 
Studie der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PWC vom Juni 
2022 herausgefunden hat. Vereinfacht 
ausgedrückt könnte man auch sagen, 
wir brauchen jeden einzelnen Bewer-
ber dringender denn je. Natürlich ist 
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die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 
hart und es ist zu erwarten, dass die-
se in den nächsten Jahren noch härter 
wird - jetzt wo sich die Arbeitgeber um 
die immer geringere Anzahl an Bewer-
bern streiten müssen. 

Die Finanzverwaltung, die als einzige 
Behörde mit privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen und Steuerberatern direkt 
konkurriert, ist hiervon natürlich beson-
ders betroffen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Finanzverwaltung trotz extrem gerin-
ger Personaldecke mit immer neuen 
Aufgaben konfrontiert wird. Zum einen 
steigen die Fallzahlen in den Bezirken 
immer weiter an. Sicherlich auch, da 
Stellen, die nicht mehr besetzt werden 
können, ja nicht brach liegen bleiben. 
Die entsprechenden Arbeiten müssen 
auf das bestehende Personal umver-
teilt werden. Zum anderen werden 
die steuerlichen Sachverhalte immer 
komplexer. Sie erfordern daher eine 
intensivere und vor allem zeitaufwän-
digere Prüfung, was die vorgenannten 
Probleme der Bearbeiter in den Bezir-
ken noch weiter verstärkt. Zu guter 
Letzt stellen Mammutprojekte, wie die 
Grundsteuerreform, unser Personal 
endgültig vor eine Zerreißprobe. Frus-
tration ist hier vorprogrammiert. 

Summa summarum klingt das alles 
sehr düster und man kann nicht leug-
nen, dass wir auf eine Katastrophe 
zusteuern. Der öffentliche Dienst allge-
mein – und damit auch die Finanzver-
waltung – stehen vor einem nie dage-
wesenen Fachkräftenotstand, der die 
Funktionsfähigkeit des Staates in Frage 
stellt. 

Bei allem Negativen kann man die 
Situation aber auch als Chance sehen, 
als Chance den öffentlichen Dienst aus 
seinem Dornröschen-Schlaf zu we-
cken und endlich neue Wege zu gehen.

Image & Attraktivität
Einer dieser neuen Wege muss un-

weigerlich sein, unser Image zu ver-
bessern und dadurch unsere Attraktivi-
tät zu steigern. In einer Zeit, in der sich 
die Bewerber ihren Arbeitgeber mehr 
oder weniger frei aussuchen können, 
können wir es uns nicht mehr leisten, 
als altbacken und eingestaubt wahrge-
nommen zu werden.  

Zwar tut so mancher Politiker bei 
Veranstaltungen gerne kund, dass die 
Bayerische Finanzverwaltung ein at-
traktiver Arbeitgeber sei, und derartige 
Nettigkeiten sind ja auch für Staatsbe-
dienstete schön zu hören. Allerdings 
ist das mit der „Attraktivität“ so eine 
Sache, sie liegt immer stark im Auge 
des Betrachters. Aus der Perspektive 
eines sog. „Baby-Boomers“ – dessen 
primäres Anliegen es gewesen sein 
dürfte, einen beständigen Arbeitgeber 
zu finden, bei dem die Beschäftigung 
sicher ist, wird der öffentliche Dienst 
sicherlich sehr attraktiv gewesen sein. 
Heutzutage aber, wo sich junge Men-
schen ihre Arbeitsstelle praktisch aus-
suchen können, weil es mehr Arbeits-
plätze als Bewerber gibt und sich eine 
Vielzahl attraktiver Arbeitgeber um die 
wenigen jungen Kräfte reißt, braucht 
es da schon etwas mehr.

Allzu attraktiv scheint gerade die 
Steuerverwaltung in der Bevölkerung 
nicht zu sein. Das bekommen wohl alle 

jungen Finanzbeamten mehr oder we-
niger deutlich zu spüren, wenn sie die 
Frage nach ihrer beruflichen Tätigkeit 
beantworten. Nicht selten gehen die 
Reaktionen bis zur offenen Ablehnung! 

Nun wird es sich nicht ändern lassen, 
dass eigentlich niemand wirklich gerne 
Steuern bezahlt und auch Post vom Fi-
nanzamt bei kaum jemandem zu Jubel-
schreien führt. Deshalb muss unseren 
Mitbürgern aktiv dargestellt werden, 
dass die Finanzverwaltung durch ihre 
Tätigkeit den Grundstein für die Funk-
tionsfähigkeit des Staates legt. Neben 
der Finanzierung von Schulen, Straßen 
und Krankenhäusern hat die Steuerver-
waltung eine Vorreiterrolle im Bereich 
der Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung inne und kämpft tagtäglich ak-
tiv für Steuergerechtigkeit. 

Ein Großteil der jungen Menschen 
stellt sich den Alltag in einer Behörde 
äußerst langweilig vor - graue Amtsge-
bäude, Aktenwälzerei, kaum Digitalisie-
rung und jede Menge Bürokratie gehö-
ren vermutlich zu den ersten Gedanken 
beim Wort „Finanzamt“. Dabei ist gera-
de die Steuerverwaltung im Vergleich 
zu anderen Verwaltungen zweifellos 
gut organisiert und hat auch im Bereich 
der Digitalisierung eine Vorreiterrolle 
inne. Allerdings erleben die Beschäf-
tigten auch täglich deren Grenzen und 
Unzulänglichkeiten! Daher braucht es   
insbesondere bei der technischen Aus-
stattung weitreichende Investitionen. 
Und es braucht eine Modernisierung 
auf breiter Ebene, um für junge Men-
schen, die mit immer mehr Technik auf-
wachsen, ansprechend zu sein. 

Anziehend können außerdem die 
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positiven Seiten am Staatsdienst sein, 
soweit diese mehr in den Vordergrund 
gerückt werden. Aufgrund von Gleit-
zeitmodellen und durch die Inanspruch-
nahme von Homeoffice ist die Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst sehr individuell 
gestaltbar. Viele junge Menschen ha-
ben heute den Wunsch zu arbeiten, 
um zu leben und nicht zu leben, um 
zu arbeiten. Neben einer guten „Work-
Life-Balance“ ist es aber auch immer 
mehr jungen Menschen wichtig, einen 
„sinnvollen“ Job auszuüben! Aber was   
könnte einen größeren ideellen Mehr-
wert bieten, als den Staat und damit 
die ganze Gesellschaft funktionsfähig 
zu halten? Gerade in diesen beiden Be-
reichen kann der Staat punkten; diese 
klaren Vorteile verdienen daher mehr 
Beachtung.

All diese Leistungen und Pluspunk-
te, die die Finanzverwaltung auf sich 
vereint, nützen allerdings nichts, wenn 
außerhalb des Finanzressorts keiner da-
von weiß und all die guten Dinge, für 
die man tagtäglich arbeitet, unerwähnt 
bleiben. Daher ist eine Imagekampag-
ne, die den Ruf des öffentlichen Diens-
tes und speziell der Steuerverwaltung 
in der Gesellschaft verbessert, längst 
überfällig. Es muss dringend aufhören, 
dass Finanzbeamte persönlich für die 
vielen kleinen und großen steuerlichen 
Streitpunkte verantwortlich gemacht 
werden. Schließlich ist nichts unattrak-
tiver als der „Buhmann“ der Gesell-
schaft zu sein. 

Deshalb ist es dringend nötig, eine 
Imagekampagne für den öffentlichen 
Dienst aufzulegen, die besonders das 
Ansehen der Steuerverwaltung bei jun-
gen Menschen steigert. Denn ob sich 
junge Menschen für den Staatsdienst 
bewerben oder nicht, liegt nicht zuletzt 
auch am Image und der Attraktivität 
des künftigen Arbeitgebers. 

Und seien wir ehrlich: über Lehrer 
und Polizisten spricht die Politik regel-
mäßig und voll des Lobes – das Risiko 
mit der Finanzverwaltung identifiziert 
zu werden, scheuen dagegen viele. 
Das muss sich dringend und schnell 
ändern!

Werben wie in der „guten 
alten Zeit“

Wenn eine Verwaltung ihr Image 
grundlegend verbessern und sich at-

traktiv und modern präsentieren möch-
te, muss sie sich natürlich vor allem 
eine Frage stellen: Wie kommt man 
ran an diese jungen Leute von heute. 
Die Antwort darauf ist eigentlich ganz 
einfach: Werben, Werben und Wer-
ben! Leider hapert es aber genau hier 
an der Umsetzung. Hört man sich im 
Freundeskreis einmal um, fällt schnell 
auf, dass die wenigsten von den Ein-
stellungsmöglichkeiten im öffentlichen 
Dienst überhaupt wissen, obwohl 
dieser zu den größten Arbeitgebern 
Deutschlands gehört. 

Doch woran kann das liegen? Die 
Antwort darauf ist auch relativ einfach: 
Es wird zu wenig für einen Job in der 
Steuerverwaltung geworben. Um das 
zu spüren, muss man sich nur in die 
Situation eines „durchschnittlichen“ 
Bürgers versetzen, der im Regelfall 
eher selten Kontakt zur Finanzverwal-
tung hat. Einmal jährlich erhält dieser 
einen netten kleinen Brief seines ört-
lichen Finanzamts, der den eigenen 
Steuerbescheid enthält. Da sich die 
wenigsten Menschen auf das Steu-
erzahlen freuen und die meisten eher 
keine hohen Erstattungen zu erwarten 
haben, enthält der nette kleine Brief 
häufig eher schlechte Nachrichten, die 
noch dazu sehr kryptisch formuliert 
sind. Der Bescheid wird sodann in ei-
nem Ordner abgeheftet und nie mehr 
angesehen und der Umschlag landet in 
der Papiertonne – doch Moment! Auf 
dem Briefumschlag befindet sich ein 
kleiner Stempel, der verkündet: „Wir 
bilden aus“. 

Der größte Teil der Bevölkerung wird 
diesen Hinweis vermutlich noch nie 
wahrgenommen haben, und vom Rest 
wird sich mancher gedacht haben: „Na, 
aber glücklicherweise nicht mich“. Na-
türlich ist dieses Beispiel überspitzt 
dargestellt. Es zeigt aber zutreffend, 
dass unsere Werbung ganz unmittel-
bar an ein eher negatives Ereignis an-
knüpft. Besonders erfolgversprechend 
ist das vermutlich nicht.

Viel besser wäre es, die Werbemaß-
nahmen der Finanzverwaltung massiv 
auszubauen und professioneller zu 
gestalten. Ein guter Weg sind Berufs-
informationsmessen, auf denen unser 
Ressort bereits jetzt vertreten ist. Al-

lerdings werden diese Messen nur be-
sucht, wenn die örtliche Ausbildungs-
leitung Eigeninitiative zeigt und selbst 
dann werden bisher ja nur ein wackli-
ges Roll-Up, Flyer und einige wenige 
Werbemittel zur Verfügung gestellt. Da 
darf es niemanden wundern, dass man 
neben Firmen, die tatsächlich Geld in 
ihre Stände investieren, eher unattraktiv 
wirkt. Aber auch hier liegt eine Lösung 
nahe: diejenigen, die auf Messen junge 
Menschen ansprechen sollen, müssten 
zunächst im Rahmen eines „professio-
nellen Messecoachings“ geschult wer-
den. Einfach nur selbst jung zu sein, 
reicht hier nicht aus. Außerdem müs-
sen ausreichend finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, um anspre-
chende und moderne Messestände, In-
formationsmaterialien und Give-Aways 
zu beschaffen. Ausgerechnet dort zu 
sparen, wo motivierte Beschäftigte den 
direkten Kontakt mit potenziellen Nach-
wuchskräften suchen, ist jedenfalls der 
völlig falsche Weg. 

Darüber hinaus müssen dringend vie-
le kleinere und größere Maßnahmen er-
griffen werden, wenn die Steuerverwal-
tung überhaupt auf einen grünen Zweig 
kommen will. Zunächst einmal sollte 
man darüber nachdenken, Werbung 
im Alltag der Menschen zu platzieren. 
Einen Radio-Spot aufzunehmen, wäre 
eine solche alltägliche Idee; speziell für 
die jüngere Generation würde sich hier 
allerdings die Veröffentlichung auf Stre-
aming-Plattformen wie Spotify noch 
mehr anbieten. Aber auch Werbeanzei-
gen im Fernsehen, an Bushaltestellen, 
im Kino, bei Sportveranstaltungen oder 
auf Verkehrsmitteln können zielführen-
de Ansätze sein, die vielen Menschen 
in ihrem Alltag auffallen dürften. Auch 
das Recruiting über entsprechende 
Plattformen wie Xing, LinkedIn, Azubi-
Yo etc. ist eine gute Möglichkeit, Kon-
takt zu passendem und interessiertem 
Nachwuchs zu knüpfen.

Diese Möglichkeiten müssen also 
dringend ausgebaut und aktiv genutzt 
werden. Andere Verwaltungen in Bay-
ern und die Finanzverwaltungen ande-
rer Bundesländer gehen bereits solch 
„neumodischen“ Wege und hängen die 
Bayerische Finanzverwaltung Stück für 
Stück ab. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe der bfg-Zeitung, wie uns vor allem die Schulen 
auf der Suche nach Nachwuchskräften massiv behilflich sein könnten und weshalb 
man Social Media nicht aussparen sollte. 
Lesen Sie außerdem welche Änderungen unser Einstellungsverfahren benötigt, wie 
man den Weg zu uns zeitgemäßer gestalten kann und wie wichtig Mitarbeiterzufrie-
denheit für den Staatsapparat sein kann.

Fortsetzung von Seite 2Fortsetzung von Seite 2
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Das Thema der Nachwuchsgewinnung ist größer, als dass es in eine einzige Ausga-
be der bfg-Zeitung passt … 
In der Mai-Ausgabe konnten Sie deshalb nur den ersten Teil lesen. Dabei haben wir 
die zunehmend schwierige Ausgangslage in der Steuerverwaltung skizziert und 
auch die Frage nach dem Image und der Attraktivität unserer Verwaltung und des 
öffentlichen Dienstes aufgeworfen
Nachfolgend vertiefen wir die Problematik des „Werben wie in der guten alten 
Zeit“ und machen Vorschläge zur Modernisierung des Ganzen. 

 Einer der einfachsten und kosten-
günstigsten Wege möglichen Nach-
wuchs zu erreichen, bestünde darin, 
ihn dort abzuholen, wo er ohnehin 
sitzt – in der Schule! Da sich das 
Einstellungsverfahren des öffentli-
chen Dienstes beim Freistaat Bayern 
grundsätzlich über eine Dauer von ein-
einhalb Jahren erstreckt, verpassen 
viele Schülerinnen und Schüler allein 
schon wegen dieses Vorlaufs und ih-
rer Unkenntnis über diese Zeitspanne 
oftmals die Fristen und haben allein 
deshalb schon keine Chance (recht-
zeitig) eingestellt werden!

LPA-Registrierung in der 
Klasse

Eine zielorientierte Lösung wäre 
hier, dass jede Schulklasse fristge-
recht vor dem Abschlusszeitpunkt 
unter Aufsicht der Klassenleitung die 
Online-Registrierung für den LPA-Test 
durchführt. Die zeitliche Inanspruch-
nahme beliefe sich dabei jeweils auf 
nur etwa 15 Minuten und es entste-
hen dabei weder für die Schule noch 
für die Schülerinnen und Schüler 
irgendwelche Kosten. Ob die Schü-
lerinnen und Schüler dann später et-

was aus dieser Registrierung für sich 
machen, stünde ihnen frei. Aber alle 
Interessierten könnten auf diese Weise 
am Ausleseverfahren teilnehmen und 
im Herbst nach dem Schulabschluss 
die Ausbildung bzw. das Studium im 
öffentlichen Dienst beginnen. Für die 
Verwaltung lägen die Vorteile auf der 
Hand, denn es wären damit wirklich 
alle erst einmal für den LPA-Test ange-
meldet und niemand wäre mehr aus 
Unkenntnis aus dem Rennen um einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz. Allein 
die Steigerung der Anmeldungen zum 
LPA-Test wird folglich auch die Teil-
nehmerzahlen an diesem erhöhen. Im 
optimalen Fall erhalten die Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger noch vor 
ihrem Abschluss ein Einstellungsange-
bot des Freistaats. 

Hinführung zur Berufswahl
Bedenkt man, welcher Kritik „die 

Schule“ heute ausgesetzt ist, weil „sie“ 
nicht genügend auf die Suche eines 
Ausbildungs- oder Studienplatzes vor-
bereitet, wäre dies auch unter diesem 
Gesichtspunkt ein wichtiger Schritt, 
und zwar einer, der auch beispielhaft 

auf andere Bewerbungsverfahren 
vorbereitet. Dass das dennoch Kriti-
ker auf den Plan rufen dürfte, ist klar. 
Aber wenn der öffentliche Dienst die 
Funktionsfähigkeit des Staates er-
halten soll, und daran gibt es wohl 
keinen Zweifel, dann muss er auch 
seine Möglichkeiten nutzen.

Social Media nutzen
Selbstredend sollte man dringend 

versuchen, alle vorab genannten 
Werbemaßnahmen umzusetzen; da-
bei muss der Dreh- und Angelpunkt 
der Bereich Social Media sein. Wer 
im 21. Jahrhundert versucht Nach-
wuchskräfte auf sich aufmerksam 
zu machen, der kommt um die sozi-
alen Netzwerke schlicht und ergrei-
fend nicht herum! 

Es scheint jedenfalls keine erfolg-
versprechende Strategie, dieses 
Thema von Jahr zu Jahr aufzuschie-
ben, weiter nichts zu tun und abzu-
warten, ob die Sozialen Netzwerke 
nicht vielleicht doch an Relevanz 
verlieren. Wie im ersten Teil ausge-
führt: andere Bayerische Behörden 
und die Finanzverwaltungen einiger 



FIT FÜR DIE ZUKUNFT? TEIL II

Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft 6/2023  •  Seite 13

FIT FÜR DIE ZUKUNFT?FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
TEIL IITEIL II

anderer Bundesländer haben dieses 
Thema und sein Potenzial längst er-
kannt und sowohl Zeit als auch Geld 
in einen richtig professionellen Auf-
tritt investiert. 

Auf diesem Gebiet weiter nur ab-
zuwarten, können wir uns nicht mehr 
leisten, da die Lage zunehmend be-
denklich wird! Unsere Finanzver-
waltung muss die Zeichen der Zeit 
erkennen und in der Wirklichkeit des 
Jahres 2023 ankommen! 

Money, Money, Money…
Natürlich müssen für all die nö-

tigen Änderungen im Bereich der 
Werbung die finanziellen Mittel dras-
tisch erhöht werden. Denn an der 
Nachwuchswerbung zu sparen, ist 
der völlig  falsche Weg! 

Der Weg zu uns…
…ist lang - deutlich zu 
lang! 

Eine Einstellung in der Steuerver-
waltung ist nur und ausschließlich 
über den LPA-Test möglich. Dieses 
Einstellungsverfahren gestaltet sich 
allerdings viel zu langwierig. Zwar 
dauert es von der Abnahme des 
LPA-Tests bis zur Mitteilung der 
Platzziffer lediglich 2,5 Monate. We-
sentlich relevanter für potenzielle 
Bewerberinnen und Bewerber ist je-
doch der gesamte Zeitraum von der 
Anmeldung zum LPA-Test bis hin zur 
Einstellung! – Dafür vergehen bis zu 
1,5 Jahre, was dazu führt, dass viele 
Bewerber „auf dem Weg“ verloren 
gehen. Hier wäre eine Straffung des 
zeitlichen Ablaufs dringend erfor-
derlich, um Interessenten schneller 
zusagen zu können und diese auch 
zeitnah tatsächlich einzustellen und 
so an den Staat zu binden. 

Eineinhalb Jahre sind zu 
lang!

Es ist nicht zu verantworten, dass 
wir Bewerberinnen und Bewerber 
einzig und allein deshalb verlieren, 
weil uns andere Firmen, die sehr 
viel schneller zusagen und einstel-
len, in aller Ruhe den Nachwuchs 
wegschnappen können. Junge Men-
schen ticken hier womöglich anders 
als „früher“. Jedenfalls denken die 
wenigsten daran, eineinhalb Jahre 
auf einen Arbeitgeber zu warten …

Bei der Geschwindigkeit und der 
Dauer des Einstellungsprozesses 
besteht also dringender Verbesse-
rungsbedarf. 

Geltungsdauer des Tests 
ausweiten

Die bfg fordert zudem seit vielen 
Jahren die Verlängerung des Rückwir-
kungszeitraums für die Geltungsdau-
er des LPA-Tests. Anfang des Jahres 
2023 sind LPA und Finanzministerium 
dem endlich nachgekommen! Aller-
dings ist diese Maßnahme derzeit nur 
bis 2027 befristet, um den nahezu 
ausbleibenden Abiturjahrgang 2025 
auszugleichen. Gefordert ist deshalb 
weiterhin eine dauerhafte Verlänge-
rung der Geltungsdauer des LPA-
Tests. Dies würde erhebliche Vorteile 
mit sich bringen. Zum einen könnten 
so aus einem wesentlich größeren 
Pool an Bewerberinnen und Bewer-
bern Einstellungsangebote versendet 
werden. Zum anderen hat es auch 
den angenehmen Nebeneffekt einer 
deutlichen Flexibilisierung des ge-
samten Systems. 

Neue Zielgruppen  
erschließen

Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen am LPA-Test teilnehmen, nach 
der Schule ein Jahr ins Ausland gehen 
und nach der Rückkehr sofort beim 
Freistaat eingestellt werden. Bislang 
haben Schülerinnen und Schüler, die 
nach der Schule ein sog. „Gap Year“ 
planen, kaum eine Chance ein Studi-
um oder eine Ausbildung im öffent-
lichen Dienst zu beginnen, da sie zu 
den jeweiligen LPA-Prüfungsterminen 
nicht im Land sind. Eine weitere 
Gruppe, die es mit einer solchen Um-
stellung zu gewinnen gilt, sind Studi-
enabbrecher externer Hochschulen! 
Sie sind bisher für den öffentlichen 
Dienst verloren, weil sie sich ja erst 
einmal neu dem LPA-Verfahren un-
terziehen müssten – und damit erst 
nach eineinhalb Jahren in der 3. QE 
zum Zug kommen könnten. Nachdem 
Ausbildungs- und Studien-„Karrieren“ 
heute nicht mehr zwingend so linear 
verlaufen und ein Studienabbruch al-
les andere als ehrenrührig ist, muss 
auch der öffentliche Dienst dieser 
gesellschaftlichen Entwicklung Rech-
nung tragen!

Eine dauerhafte Verlängerung der 
Geltungsdauer des LPA-Tests er-
scheint damit zwingend!

Online und von Zuhause
Ein weiterer wichtiger Schritt zur 

Flexibilisierung bestünde darin, den 
Test online abzuhalten! Dies würde 
ganz nebenbei auch erhebliche Mit-

tel und Ressourcen sparen, da nicht 
mehr einige tausend Prüflinge zu den 
Prüfungslokalen anreisen müssen, 
um einen Test in Papierform abzule-
gen. Der Test könnte stattdessen be-
quem von zuhause auf dem privaten 
Laptop erledigt werden. Außerdem 
könnten auf diese Weise auch Perso-
nen teilnehmen, die sich nach dem 
Schulabschluss im Ausland aufhalten, 
nach ihrer Rückkehr aber gerne ein 
Studium beginnen wollen würden. 
So wäre der entsprechende Studien-
platz bereits vorhanden. Der Freistaat 
Bayern würde sich damit aber auch 
digital und modern präsentieren und 
könnte eine Zielgruppe erreichen, 
die bislang keine Chance hatte, am 
Test teilzunehmen. Selbstredend er-
fordert diese Überlegung allerdings, 
dass sich eben nicht alle Bewerberin-
nen und Bewerber im Prüfungslokal 
treffen, um dort auf einem vom LPA 
gestellten Laptop den Test abzulegen. 
Denn das böte kaum Vorteile, brächte 
zusätzlich aber den Nachteil, dass der 
LPA viel Hardware (Laptops) anschaf-
fen müsste, was eher zusätzliche 
Kosten verursacht, als das System zu 
verbessern. 

Viel effizienter wäre es, alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf ihrem 
privaten Laptop den Test ablegen zu 
lassen. Ein häufig geäußertes Gegen-
argument hierzu ist der Datenschutz 
– wobei man hier gegenhalten muss, 
dass man eine „sichere“ Seite pro-
grammieren könnte, auf der sich die 
Prüflinge mit einer personalisierten 
Kennung einloggen können, um den 
Test zu absolvieren. Ähnlich, wie es 
möglich ist, dass Finanzbeamte aus 
dem Homeoffice auf die sichere Uni-
fa-Umgebung zugreifen können. 

Als weiteres Argument dagegen 
wird häufig angeführt, dass das Un-
terschleifrisiko bzw. die Authentifizie-
rung von zuhause nicht möglich wäre 
– dabei gibt es einige Firmen, die 
schon seit mehr als 10 Jahren einen 
Online-Einstellungstest durchführen. 
Auch hier werden sich die Bewerbe-
rinnen und Bewerber authentifizieren 
müssen. Außerdem werden sich in 
Zeiten von Online-Bankgeschäften 
und digitalen Ausweisen auch für die 
Verifizierung im Rahmen des LPA-
Tests Lösungsmöglichkeiten finden 
lassen. 

Fest steht jedenfalls, dass ein Test 
an einem festen Tag in Präsenz nicht 
mehr zeitgemäß ist und damit nicht 
mehr das Mittel der  Wahl sein darf. 

Fortsetzung nächste Seite
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Zweiter Termin pro Jahr
Zusätzlich zu einer Veränderung 

der Art des Tests, sollte folgendes 
Motto gelten: „Zwei sind besser 
als Einer“. Das gilt sowohl für Prü-
fungs- als auch für Einstellungster-
mine. Eine weitere Möglichkeit wäre 
daher, zwei Prüfungstermine und 
zwei Einstellungstermine pro Jahr 
anzubieten. Personen, die beispiels-
weise den Prüfungstermin im Okto-
ber nicht wahrnehmen konnten, be-
kommen so die Möglichkeit im März 
teilzunehmen – allein das macht das 
Verfahren deutlich weniger steif. Ge-
rade für Studienabbrecher wäre dies 
eine gute Möglichkeit, nach Schei-
tern des ersten Studiums an einer 
öffentlichen Universität beim Freistaat 
unterzukommen. Bislang hat ein Stu-
dienabbrecher, der im Dezember fest-
stellt, dass ihm/ihr das momentane 
Studium nicht zusagt, erst im Oktober 
des nächsten Jahres die Möglichkeit 
am LPA-Test teilzunehmen. Eine Ein-
stellung kann erst im Oktober des 
übernächsten Jahres – und damit 
ganze 22 Monate nach Abbruch des 
Studiums - erfolgen. Es ist höchst un-
wahrscheinlich, dass ein solcher Inter-
essent seinen Weg in den öffentlichen 
Dienst findet und das schon allein 
wegen der langen Wartezeit. Wenn 
eine weitere Testmöglichkeit im März 
bestehen würde, könnte ein Studie-
nabbrecher bereits im Oktober – und 
damit nur 10 Monate nach Abbruch 
seines Studiums – eingestellt wer-
den. Wenn der entsprechende Studi-
enabbrecher vielleicht sogar schon im 
Oktober „zur Sicherheit“ am LPA-Test 
teilgenommen hat und im Dezember 
sein bisheriges Studium abbricht, 
könnte er sogar bereits im März – und 
damit nur 3 Monate nach Abbruch 
des Studiums – eingestellt werden. 
Natürlich sind in diesen Szenarien vie-
le „Vielleicht“ und „Wenn“ vorhanden 
– der Grundgedanke sollte allerdings 
sein, das Verfahren so weit zu flexi-
bilisieren, dass Studierende einiger-
maßen kurzfristig einen Fuß in die Tür 
des Staatsdienstes bekommen.  

Einstellen und dann?
Wenn die Bewerberinnen und Be-

werber dann endlich den Weg in den 
öffentlichen Dienst gefunden haben, 
ist ja alles gut, oder? Wohl nicht ganz! 
Denn die Arbeitswelt von heute er-
fordert auch ein gewisses Bemühen 

zum Halten der Beschäftigten durch 
den Arbeitgeber. Hierzu gehören An-
reize, die viele Unternehmen in der 
freien Wirtschaft ihren Leuten heute 
bereits bieten. Solche „Benefits“ 
können unter anderem in Sportange-
boten im Amt, Vergünstigungen, Zu-
zahlungen zum Fitness-Studio oder 
coolen Firmen-Events, die natürlich 
der Arbeitgeber bezahlt, bestehen. 
All diese Dinge kosten Geld, aber 
sie stellen die Beschäftigten zufrie-
den und sorgen für eine gewisse 
Identifikation mit dem Arbeitgeber. 
Und was könnte sinnvoller sein, als 
Geld in die Zufriedenheit derer zu 
investierten, die tagtäglich die Arbeit 
machen, den Staat am Laufen halten 
und natürlich auch das Bild des Frei-
staats nach außen hin prägen? 

Die Karriereaussichten
Neben solchen kleinen „Goo-

dies“ müssen aber auch die gro-
ßen Punkte angepackt und verbes-
sert werden. Problematisch sind in 
der Finanzverwaltung zunächst die 
Eingangsgehälter, vergleicht man 
sie mit dem, was Finanzexperten 
in der Privatwirtschaft verdienen 
können. Das setzt sich bei den Auf-
stiegschancen und den weiteren 
Verdienstmöglichkeiten fort. Das 
bestehende Beförderungssystem 
ist für viele junge Leute zu sehr auf 
Langfristigkeit angelegt. Nicht weni-
ge der Leistungsstärkeren machen 
deshalb  irgendwann ihren Steuerbe-
rater und kehren danach dem Staat 
den Rücken zu. Dies auch deshalb, 
weil unser System des internen 
Qualifikationserwerbs für ihr Mehr 
an Wissen und Qualifikation bisher 
keine Anerkennung vorsieht. Hier 
gilt es darüber nachzudenken, ob 
man nicht zusätzliche Wege schaf-
fen sollte, ausgewiesene Steuerex-
perten halten zu können und ihre 
Expertise für bestimmte Aufgaben 
zu nutzen. 

Modernes Arbeiten
Doch auch die tagtägliche Arbeits-

gestaltung muss zeitgemäß sein! 
Dies erfordert, dass flexibles und 
mobiles Arbeiten nicht nur flächen-
deckend ermöglicht, sondern immer 
weiter verbessert werden muss. 
Sich als Dienststelle Homeoffice zu 
verweigern, darf es im 21. Jahrhun-
dert nicht mehr geben! 

Nicht nur, dass das Arbeiten von da-
heim die Chance bietet, Familie und 
Beruf besser in Einklang zu bringen 
und für viele ihre Work-Life-Balance 
zu verbessern, nein, Homeoffice bzw. 
Telearbeit ist heute auch ein ganz 
wichtiger Aspekt gerade für junge 
Leute bei der Wahl des Arbeitgebers! 
Deshalb bedarf es auch bei diesem 
Thema weiterer Verbesserungen im 
Staatsdienst. 

Digitalisierung
Ein anderer wichtiger Punkt wird 

aber auch die Digitalisierung sein. 
Schaut man sich heute in einem Fi-
nanzamt um, stellt man schnell fest, 
dass die Schränke oft voll sind mit di-
cken Akten und die Betriebssysteme 
der Computer nicht gerade neu und 
daher oft langsam sind. Die Tatsache, 
dass der Innendienst für „Homeof-
fice“ sein eigenes Endgerät benut-
zen muss, da kein Laptop gestellt 
wird, wäre in der Privatwirtschaft 
undenkbar. Hier muss der Dienst-
herr dringend tätig werden und alle 
Beschäftigten mit modernen Gerä-
ten versorgen. Die Frage der guten 
technischen Ausstattung muss dabei 
bereits in der Ausbildung bzw. im Stu-
dium beginnen! Tablets für die theo-
retischen Abschnitte sollten daher für 
alle Anwärter zur Verfügung gestellt 
werden. Im Bereich der digitalen 
Ausstattung besteht also definitiv in 
jedem Bereich noch Verbesserungs-
bedarf - nicht zuletzt ist es effizienter 
und macht auch mehr Spaß mit neuer 
und gut funktionierender Technik zu 
arbeiten.

Es ist allerhöchste Zeit!
Zu Beginn des ersten Teils war die 

Rede davon, dass wir angesichts 
des Bewerbermangels und der ste-
tig wachsenden Aufgaben auf eine 
Katastrophe zusteuern. Obwohl sich 
die Entwicklungen über ein Jahrzehnt 
abgezeichnet haben und wir auch 
immer wieder darauf hingewiesen 
hatten, wurde zu lange viel zu wenig 
unternommen. Deshalb brennt es 
jetzt lichterloh! Jetzt muss deshalb 
schleunigst jede erdenkliche Mög-
lichkeit ergriffen werden, die Nach-
wuchsgewinnung zu verbessern 
– und Personalabgänge in die Privat-
wirtschaft und andere Verwaltungen 
zu verhindern.  
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